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EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG Nr. 349/67/EWG DER KOMMISSION

vom 25. Juli 1967
zur Änderung der Daten und Fristen der Übermittlung an die Kommission
der in der Verordnung Nr. 91/66/EWG über die Auswahl der Buch

führungsbetriebe genannten Listen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 0) —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr . 79/65/EWG des
Rates vom 15 . Juni 1965 zur Bildung eines Infor
mationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen
über die Einkommenslage und die betriebswirtschaft
lichen Verhältnisse landwirtschaftlicher Betriebe in
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (2), ins
besondere auf die Artikel 4 und 6 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die in Artikel 5 Absatz (2) erster Unterabsatz
der Verordnung Nr . 91 /66/EWG der Kommission
vom 29 . Juni 1966 über die Auswahl der Buchfüh
rungsbetriebe zum Zweck der Feststellung der Ein
kommen in den landwirtschaftlichen Betrieben (3)

festgesetzte Frist für die Übermittlung der in Ar
tikel 4 und in Artikel 5 Absatz ( 1 ) dieser Verord
nung erwähnten Listen hat sich als unzureichend
erwiesen , der Kommission vor Beginn des Rech
nungsjahres die Prüfung dieser Listen und die An
hörung des Gemeinschaftsausschusses zu den Listen
der Buchführungsbetriebe zu ermöglichen .

Einige Mitgliedstaaten, auf die ein bedeutender
Teil der Gebiete entfällt, sind hinsichtlich der Ein
haltung der festgesetzten Fristen für die Übermitt
lung der in Artikel 4 und Artikel 5 Absatz ( 1 ) der
Verordnung Nr . 91 /66/EWG genannten Listen auf
unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen, so daß
ein Aufschub des Zeitpunkts der ersten Übermitt
lung dieser Listen und der ersten Eröffnung der
Buchführung nötig wird.

Dieser Aufschub muß es den betreffenden Mit
gliedstaaten möglich machen, die der Auswahl der
Buchführungsbetriebe vorausgehenden technischen
Arbeiten in angemessener Weise zu erledigen , jedoch
ohne die in anderen Mitgliedstaaten vorgenommenen
Arbeiten in Frage zu stellen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnah
men entsprechen der Stellungnahme des Gemein
schaftsausschusses des Informationsnetzes landwirt
schaftlicher Buchführungen —

(*) Auf Grund von Artikel 9 des Vertrages vom 8. April
1965 zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und
einer gemeinsamen Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, der am 1 . Juli 1967 in Kraft getreten
ist, übt die Kommission der Europäischen Gemein
schaften die der Hohen Behörde der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl sowie der Kom
mission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und der Kommission der Europäischen Atomgemein
schaft zustehenden Befugnisse und Zuständigkeiten
aus, und zwar nach Maßgabe des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl bzw. der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft bzw. der Europäischen Atomgemeinschaft
sowie des obenerwähnten Vertrages vom 8. April 1965
zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer
gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemein
schaften und nach den in diesen Verträgen vorge
sehenen Kontrollen.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

(2 ) ABl . Nr. 109 vom 23 . 6 . 1965, S. 1859/65 .
(3 ABl . Nr. 121 vom 4. 7 . 1966, S. 2249/66 .

Artikel 5 Absatz (2) der Verordnung Nr. 91 /66/
EWG wird durch folgenden Text ersetzt :
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Jedoch können die Mitgliedstaaten der Kommis
sion diese Listen und Betriebsbogen für die Rech
nungsjahre, die am 1 . Januar 1967 bis 1 . Juli 1967
begonnen haben, übermitteln ; in diesem Fall sind
die Bestimmungen der zur Durchführung der Ver
ordnung Nr. 79/65/EWG erlassenen Verordnungen
anwendbar.

„Die Verbindungsstelle übermittelt der Kom
mission jährlich, spätestens zwei Monate vor Be
ginn des Rechnungsjahres, eine Ausfertigung der
in Artikel 4 und in Absatz ( 1) dieses Artikels
genannten Listen .
Jedoch sind die im vorhergehenden Absatz

genannten Listen, die sich auf das Rechnungs
jahr mit Beginn am 1 . Januar 1968 beziehen , vor
dem 1 . Oktober 1967 der Kommission zu über
mitteln."

Artikel 3

Artikel 2

Die auf das Rechnungsjahr 1967 bezügliche
Spalte des Anhangs III der Verordnung Nr. 91/66/
EWG entfällt .

Artikel 4

Die in den Artikeln 4 und 5 der Verordnung
Nr . 91 /66/EWG genannten Listen sowie die in Ar
tikel 7 der Verordnung Nr. 79/65/EWG genannten
Betriebsbogen, die erstmalig der Kommission über
mittelt werden, betreffen die Rechnungsjahre, die
am 1 . Januar 1968 bis 1 . Juli 1968 beginnen .

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar
in jedem Mitgliedstaat .

Brüssel , den 25 . Juli 1967
Für die Kommission

Der Präsident

Jean REY

VERORDNUNG Nr. 350/67/EWG DER KOMMISSION

vom 26. Juli 1967
zur Begrenzung der Bestimmungszonen für die Anwendung der

Ausfuhrerstattungen für Getreide

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN (*) —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 120/67/EWG des
Rates vom 13 . Juni 1967 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide (2), insbesondere auf
Artikel 16 Absatz (6),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 16 Absatz (2) der Verordnung
Nr. 120/67/EWG und Artikel 6 der Verordnung
Nr . 139/67/EWG des Rates vom 21 . Juni 1967 über
die Grundregeln für die Gewährung von Erstattungen

bei der Ausfuhr von Getreide und über die Krite
rien für die Festsetzung des Erstattungsbetrags (3)
kann die Ausfuhrerstattung für Getreide sowie für
Mehl, Grob- und Feingrieß von Weizen oder Roggen
je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet in
unterschiedlicher Höhe festgesetzt werden .

Daher ist es aus Gründen einer Vereinfachung
wünschenswert, die als Bestimmungsgebiete auser
sehenen Drittländer insbesondere auf Grund ihrer
geographischen Lage und der Merkmale des Ge
treidemarktes einerseits und des Marktes für Mehl,
Grob- und Feingrieß andererseits in eine gewisse
Anzahl Zonen einzuteilen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maß
nahmen entsprechen der Stellungnahme des Ver
waltungsausschusses für Getreide —

O) Siehe Fußnote 1 auf Seite 1 dieses Amtsblatts .
(2 ) ABl. Nr. 117 vom 19. 6 . 1967, S. 2269/67. (3) ABl. Nr. 125 vom 26 . 6 . 1967, S. 2453/67.


